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Informationen zum Schuljahresbeginn 2020/2021 
Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

zu Beginn des Schuljahres 2020/2021 grüße ich Sie und Euch herzlich und verbinde dies mit 

den besten Wünschen für ein erfolgreiches Schuljahr am Gymnasium Mellendorf. Seit dem 

20.  August  haben wir  eine  fast  „komplette“  Schulleitung.  Frau Dyk  (2.  von  rechts  im Bild) 

wird  in  Zukunft  u.a.  die  Jahrgänge  8  bis  10  koordinieren,  Herr  Drewes  (rechts  im  Bild) 

kümmert sich überwiegend um den Stunden‐ und Vertretungsplan sowie die Oberstufe. Und 

auch  ich  bin  in  der    vergangenen  Woche  offiziell  zur  Schulleiterin  des  Gymnasiums 

Mellendorf ernannt worden.  

Zu den Schüler‐ und Klassenzahlen 

Die Schülerzahl  liegt bei etwa 1050 Schülerinnen und Schülern, bis gestern haben wir noch 

einige  Anmeldungen  erhalten.  Wie  im  vorigen  Schuljahr  nehmen  wir  fünf  neue  fünfte 

Klassen auf. Wir freuen uns darüber, dass unsere Schule weiterhin „wächst“.  

In  fast  allen  Jahrgängen  begrüßen  wir  neue  Schülerinnen  und  Schüler,  die  durch 

Schulwechsel oder auch Wohnortswechsel  zu uns kommen. Allen neuen Schülerinnen und 

Schülern  wünsche  ich  ein  schnelles  Eingewöhnen  am  Gymnasium  Mellendorf  und  ein 

erfolgreiches Arbeiten auch unter den besonderen Bedingungen.  



Das Kollegium 

Zu Beginn dieses Schuljahres haben wir neun neue Kolleginnen und Kollegen sowie drei neue 

Referendarinnen  begrüßen  können.  Eine  Kurzvorstellung  finden  Sie  auf  der  Homepage: 

https://gymnasiummellendorf.de/schulorganisation/unsere‐neuen‐lehrer‐5/  sowie 

https://gymnasiummellendorf.de/schulorganisation/unser‐neuen‐lehrer‐referendare/  

Außerdem stellen sich einige von Ihnen auch in der nächsten Podcast‐Folge vor.  Insgesamt 

besteht  unser  Kollegium  derzeit  aus  86  aktiven  Kolleginnen  und  Kollegen,  eine  Lehrkraft 

befindet sich weiterhin im Homeoffice.  

 

Unterricht 

Die Noten  in den Fächern,  in denen während des Schuljahres nur ein Halbjahr unterrichtet 

wird, sind Ganzjahresnoten und damit versetzungsrelevant. Folgende Fächer werden gemäß 

den gültigen Stundentafeln halbjährig zweistündig erteilt (epochale Fächer):  

Klasse    5: Physik, Chemie         

Klasse    6: Kunst, Erdkunde, Biologie, Physik, Chemie  

Klasse    7: Geschichte, Biologie, Physik, Chemie 

Klasse    8: Musik, Geschichte, Erdkunde, Biologie, Chemie, Wahlpflichtkurse 

Klasse    9: Musik, Erdkunde, Chemie, Physik, Wahlpflichtkurse 

Klasse  10: Musik, Kunst, Erdkunde, Biologie, Wahlpflichtkurse 

Klasse  11: Erdkunde 

Aufgrund  der  besonderen  Personalsituation  mussten  wir  u.a.  Unterricht  kürzen.  In  den 

Jahrgängen 8 bis 10 betrifft dies jeweils eine Wahlpflichtkursleiste. 

Die  nachfolgenden  Regelungen  bitte  ich  zur  Kenntnis  zu  nehmen  und  gegebenenfalls  mit 

Ihrem Sohn und/oder Tochter zu besprechen. 

 Mittagsessensangebot: Dieses Angebot entfällt bis auf weiteres.  

 Schließfächer  können wie gewohnt angemietet werden  (Anmeldeformulare  sind auf 

der Homepage ab Freitag zu erhalten) 

 Das Rauchen und der Konsum alkoholischer Getränke sind im Schulgebäude und auf 

dem  gesamten  Campus  W  während  schulischer  Veranstaltungen  und  bei 

Schulveranstaltungen  außerhalb  des  Schulgeländes  verboten  (Erlass  d.  MK  v. 

03.06.2005). Dieses Verbot gilt für alle.  

 Wenn  ihr  Kind  krankheitsbedingt  fehlt,  muss  dieses  vor  Unterrichtsbeginn  im 

Sekretariat  unter  05130‐581‐120  gemeldet  werden.  Die  schriftliche  Entschuldigung 

richten  Sie nachträglich  an die Klassenleitung  im vorgesehenen Entschuldigungsheft. 

Bitte beachten Sie auch die besonderen Vorgaben durch das aktuelle Hygienekonzept.  

 Die  Schülerinnen  und  Schüler  der  gymnasialen  Oberstufe  sind  verpflichtet,  an  allen 

Kursen,  die  sie  belegt  haben,  regelmäßig  und  pünktlich  teilzunehmen.  Wer  aus 

gesundheitlichen Gründen an einer Klausur nicht teilnehmen kann, muss eine ärztliche 

Bescheinigung vorlegen. Für Schülerinnen und Schüler, die Unterricht versäumt haben 

und  deshalb  in  einem  Fach  oder  Kurs  nicht  beurteilt  werden  können,  gilt  der 



Unterricht als mit 0 Punkten abgeschlossen. Beachten Sie bitte auch die besonderen 

Hinweise im Fach Sport.  

 Des Weiteren mache  ich darauf aufmerksam, dass die Schülerinnen und Schüler, die 

sich  nicht  an  die  Hausordnung  des  Schulzentrums  halten,  mit  pädagogischen 

Maßnahmen zu rechnen haben. 

 Bitte  behandeln  Sie  die  im  Rahmen  der  entgeltlichen  Lernmittel  leihweise  zur 

Verfügung  gestellten  Bücher  pfleglich  und  verzichten  Sie  auf  Eintragungen, 

Randbemerkungen  und  Ähnliches.  Bei  Beschädigung  oder  Verlust  des  Buchcode‐

Etiketts müssen wir  leider 2,‐ €  für die Neuerstellung berechnen. Ebenso müssen Sie 

bei Beschädigung oder Verlust eines ausgeliehenen Lernmittels Schadenersatz leisten.  

 Anträge auf Beurlaubungen von Schülerinnen und Schülern dürfen nur in Härtefällen 

von der Schulleitung genehmigt werden (§63 Schulpflicht, NSchG). Bitte bedenken Sie 

dies bei der Ferienplanung und  informieren Sie sich rechtzeitig über die Ferienzeiten 

unseres Bundeslandes.  

 Im Rahmen des Datenschutzes  (§31 Verarbeitung personenbezogener Daten, NSchG) 

benötigt  die  Schule  die  Einverständniserklärung  der  Erziehungsberechtigten  und  der 

Schülerinnen und  Schüler  für  das Anfertigen  von Fotos  für den  Schülerausweis  und 

für Veröffentlichungen auf der Homepage oder im Schuljahrbuch. Für den Fall, dass 

kein  Einverständnis  vorliegt,  können  auch  keine  Schülerausweise  (mit  Foto) 

ausgegeben werden. Wir haben  in diesem Schuljahr  alle Rückmeldungen auf  EINEM 

Rückmeldebogen  zusammengestellt.  Er  wird  von  den  Klassenlehrkräften  ausgeteilt 

und ist auch über die Homepage einzusehen.  

 Überdies weise ich auf den gültigen "Waffenerlass" hin. 

 Aus den Erfahrungen  in den  letzten Schuljahren halte  ich die  Informationspflicht der 

Erziehungsberechtigten  gegenüber  der  Schule  über  eine  chronische  Krankheit  ihres 

Kindes für unerlässlich. Bitte informieren Sie in diesem Fall zeitnah die Klassenleitung 

per Mail.  

 

Ich wünsche uns  allen eine  gute  Zusammenarbeit  und hoffe,  dass wir  das  Schuljahr  gesund 

und erfolgreich meistern werden. GeMeinsam schaffen wir das! 

 

 
gez. Katrin Meinen 

 


